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8 action 1/2003 BEVOLKERUNGSSCHUTZ

RUCKBLICK AUF 40 JAHRE ZIVILSCHUTZ

BZS-Reminiszenzen
JM. Wer wohl wäre geeigneter
gewesen, an der «Abschiedsfeier»
des Bundesamtes für Zivilschutz,
Mitte Dezember 2002, persönlich
gefärbte Überlegungen zum
Zivilschutz bisheriger und zum
Bevölkerungsschutz künftiger
Prägung vorzutragen als der nach
17 Dienstjahren im BZS Ende 2000
in den Ruhestand getretene
Vizedirektor Hildebert Heinzmann.
Lesen Sie hier die historisch speziell
interessierenden Passagen seines

Vortrags (Kürzungen und Titel durch
die Redaktion):

«Die Idee, in der Schweiz einen möglichst
umfassenden Bevölkerungsschutz aufzubauen,
wurde 1959 - nach einer ersten negativen
Volksabstimmung 1957 - verfassungsmässig
verankert. Nach der parlamentarischen
Verabschiedung des ersten Zivilschutzgesetzes
1962 nahm das im Eidg. Justiz- und
Polizeidepartement neu geschaffene Bundesamt für
Zivilschutz am 1. Januar 1963 seine Tätigkeit
unter Leitung von Ernst Fischer auf- mit rund
60 Mitabeiterinnen und Mitarbeitern, die bis

dahin im wesentlichen in der damaligen
EMD-Abteilung für Luftschutz tätig gewesen
waren.

Zivilschutzkonzeption 71

1965 übernahm Nationalrat Walter König
die Nachfolge des gesundheitshalber
vorzeitig ausscheidenden ersten BZS-Direktors.
Neben der Weiterführung der Aufbauarbeit
seines Vorgängers war die rund neunjährige
Amtszeit Königs inbesondere gekennzeichnet

- durch die Erarbeitung der Zivilschutzkonzeption

1971 als Grundlage für einen
umfassenden und flächendeckenden Schutz
der Bevölkerung im Falle bewaffneter
Konflikte bzw. dessen gesamtschweizerisch
möglichst ausgewogenen Ausbau, zumal

ursprünglich nur Gemeinden mit mehr als

1000 Einwohnern zivilschutzmässig erfasst

wurden. Dies nach den Grundsätzen «Vor-

beugen/vorsorgen ist besser, menschlicher
und billiger als heilen» und «Schutz der
Bevölkerung vor Ort» (grundsätzlich keine
Evakuation). Dieser Bericht stiess auch im
Ausland auf grosses Interesse.

- durch die schrittweise personelle
Aufstockung des BZS hin zum Dienstleistungsbetrieb

zugunsten der Kantone und
Gemeinden als Hauptträger des Zivilschutzes.

- durch den Erlass zahlreicher Ausführungs¬

vorschriften in den Bereichen Organisation,

Material, Ausbildung, Schutzbauten
und Information.

Von Schwarzenburg und Tschernobyl
Die systematische Umsetzung der

Konzeptionsgrundsätze erfolgte vor allem in der
Ära von Hans Mumenthaler, der dem BZS von
1974 bis Ende April 1992 vorstand. Besonders

erwähnenswert sind folgende Meilensteine:

- Erarbeitung des Zwischenberichts zum
Stand des Zivilschutzes (Frühjahr 1983) als

Grundlage für die Umsetzung des
Zivilschutzes bis zum Jahr 2000.

- Bau und Eröffnung des Eidg. Zivilschutz-
ausbildungszentrums Schwarzenburg (1984)
als Voraussetzung für eine effiziente,
professionelle (Instruktorenschule) und

ereignisorientierte Ausbildung.

- Förderung der Information der Bevölkerung

über die Gefährdungen sowie das

Schutzverhalten und die Schutzmöglichkeiten,

unter anderem in Zusammenarbeit
mit dem (1954 gegründeten) Schweizerischen

Zivilschutzverband und unter
Zuhilfenahme moderner Informationsmittel
(zum Beispiel Radio- und Fernsehspots,
interaktiv gestaltete Ausstellungen).

- Systematisierung und Verfeinerung der
technischen Weisungen über den
Pflichtschutzraumbau und den Organisationsbau.

- Übernahme und systematischer Ausbau
des Kulturgüterschutzes.

- Förderung der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit im Zivil- und ßevölkerungs-
schutz (Mitarbeit beim Abschluss von
einschlägigen zwischenstaatlichen Vereinbarungen,

Zusammenarbeit mit dem
Katastrophenhilfekorps und der Internationalen
Zivilschutzorganisation, Durchführung von
internationalen Zivilschutzfachtagungen im

Mai 1988 und April 1992 usw.).

- Intensivierung der Zusammenarbeit mit
den Kantonen, insbesondere im Rahmen

der Zivilschutzdirektoren-Konferenz und
der Eidgenössischen Rapporte mit den

Chefs der für den Zivilschutz zuständigen
Ämter der Kantone.

- Förderung der Zusammenarbeit im Rahmen

der Gesamtverteidigung (Stab für
Gesamtverteidigung, Lagekonferenz, Gesamtver-

teidigungsübungen 1984, 1988 usw.;
Mitarbeit bei der Erarbeitung der Sicherheitspolitischen

Berichte 1973,1979 und 1990,
usw.).

- Leitung der Arbeitsgruppe «Einsatz des Zivil¬

schutzes zur Nothilfe» im Nachgang zu den

folgenschweren Schadenereignissen Tschernobyl

(April 1986) und Schweizerhalle

(November 1986). Im einschlägigen
Expertenbericht vom Dezember 1987 wurde
insbesondere die Gleichstellung des

Katastrophenschutzes mit dem bis anhin im
Vordergrund stehenden Schutz der Bevölkerung

im Fall bewaffneter Konflikte postuliert.

Zivilschutzreform 95

Dieser Grundsatz wurde im Rahmen der
im Mai 1989 (also noch vordem Fall der
Berliner Mauer bzw. der geostrategischen Wende

von Ende 1989) eingeleiteten Zivilschutzreform

95 - parallel zur Armeereform 95 -
verwirklicht. Die auf dem Sicherheitsbericht
1990 und dem Zivilschutzleitbild 1992
basierende Reform wurde durch den neuen BZS-

Direktor Paul Thüring ab Mai 1992 konsequent

durchgezogen und nach der parlamentarischen

Verabschiedung der neuen
Gesetzgebung (insbesondere Gesamtrevision des

ZSG und der ZSV und Teilrevision des BMG
bzw. der BMV und der KGSV) zeitgerecht auf
den 1. Januar 1995 in Kraft gesetzt.

In den folgenden Jahren wurde die
Neuordnung aufgrund der sich rasch ändernden
demografischen, finanziellen und sicherheitspolitischen

Rahmenbedingungen in verschiedenen

Schritten optimiert, flexibilisiert und

gestrafft, namentlich in der Ausbildung sowie
in der Erfassung und Einteilung der
Schutzdienstpflichtigen (Schaffung einer Personalreserve).

Nach der verwaltungsreformbedingten
Überführung des BZS ins neugeschaffene
Eidg. Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport wurden Anfang 1998
die Vorarbeiten zur bisher wohl tiefgreifendsten

Reform des Zivilschutzes im Rahmen des

Projekts Bevölkerungschutz - parallel zur
Armee XXI - auf der Grundlage des Sicherheitsberichts

2000 gestartet. Mittlerweile liegen
einerseits das von den eidgenössischen Räten

zustimmend zur Kenntnis genommene
Bevölkerungsschutzleitbild vom Oktober 2001
und anderseits das am 4. Oktober 2002
parlamentarisch verabschiedete Bundesgesetz
über den Bevölkerungsschutz und den
Zivilschutz vor.

Mit dem BABS in die Zukunft
Es ist insbesondere das Verdienst des Ende

August 2002 in den Ruhestand getretenen
Paul Thüring, dass heute die entscheidenden

Grundlagen für ein zukunftsträchtiges
Gesamtsystem im Dienste der Sicherheit der

Bevölkerung und ihrer Lebensgrundlagen
vorhanden sind und auf Anfang 2003 die

Schaffung des Bundesamtes für
Bevölkerungsschutz, unter Leitung von Willi Scholl,

möglich wurde.
Erfreulich ist, dass es dem BZS nach den

nicht selbstverschuldeten Anfangsschwierigkeiten

gelungen ist, sich erfolgversprechend
im VBS zu positionieren und sich in den

dortigen Führungsgremien nunmehr offensichtlich

angemessen Gehör zu verschaffen.» D
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